
STADT BECKUM Beschlussvorlage 2023/0391 

DER BÜRGERMEISTER öffentlich 

Änderung der Bezeichnung der Grundschule Mitte 

Federführung: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit 

Beteiligungen:  

Auskunft erteilt: Frau Baumann | 02521 29-4000 | baumann@beckum.de 

Beratungsfolge: 

Schul-, Kultur- und Sportausschuss 

14.12.2023 Entscheidung 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die Grundschule Mitte – Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Beckum – führt ab dem 

01.08.2024 die Bezeichnung Grundschule an den Kastanien – Städtische Gemeinschafts-

grundschule – Offene Ganztagsgrundschule.  

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Sachkosten für die Namensänderung für den laufenden Schulbetrieb in ge-

ringfügiger Höhe. 

Finanzierung 

Die mit der Namensänderung verbundenen Sachkosten für den laufenden Schulbetrieb, 

zum Beispiel für Schulstempel und -siegel, werden aus dem Schulbudget getragen.  

Erläuterungen: 

Gemäß § 6 Absatz 6 Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG NRW) führt 

jede Schule eine Bezeichnung, die den Schulträger, die Schulform und die Schulstufe an-

gibt. Der Name der Schule muss sich von denen anderer Schulen am gleichen Ort unter-

scheiden. 

Zuständig für die Namensgebung ist der Schulträger. Die Entscheidung über die  

Benennung der städtischen Schulen trifft gemäß § 3 Buchstabe B Nummer 3 Zuständig-

keitsordnung des Rates, der Ausschüsse und der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters der 

Stadt Beckum der Schul-, Kultur und Sportausschuss. 

Die Schulkonferenz ist gemäß § 65 Absatz 1 SchulG NRW das oberste Mitwirkungsgre-

mium der Schule, in dem alle an der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule Beteiligten 

zusammenwirken. Sie kann Vorschläge und Anregungen an den Schulträger richten.  

Seit der Neugründung der Grundschule in der Brinkmannstraße 3 wird diese unter dem 

Übergangsnamen Grundschule Mitte – Städtische Gemeinschaftsgrundschule – Offene 

Ganztagsgrundschule geführt.  
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Seit 2022 hat sich die Grundschule intensiv in der erweiterten Schulkonferenz und weite-

ren Arbeitsgruppen unter Beteiligung von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und 

Lehrern, dem Förderverein und Eltern mit dem Thema der Namensgebung auseinander-

gesetzt und zahlreiche Namensvorschläge diskutiert. Als Ergebnis hat sich die Schulge-

meinde auf einen Namensvorschlag geeinigt, der abschließend in der Schulkonferenz am 

06.09.2023 beraten wurde. Die Schulkonferenz schlägt nach einstimmigem Beschluss den 

Namen Grundschule an den Kastanien – Städtische Gemeinschaftsgrundschule – Offene 

Ganztagsgrundschule vor. Die Schulleitung hat in der Sitzung des Schul-, Kultur- und 

Sportausschusses am 19.09.2023 die Ausschussmitglieder über den schulinternen Prozess 

informiert und die Begründung zu diesem Namensvorschlag erläutert. 

Für die Umstellung des Schulnamens ist ein organisatorischer Vorlauf erforderlich. Die 

Namensänderung soll daher zum Wechsel des Schuljahres mit Wirkung vom 01.08.2024 

in Kraft treten.  

Anlage(n): 

ohne 
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